
Stadt Schriesheim Rhein-Neckar-Kreis 
 
 
 

 
 

SATZUNG 
zur Änderung der Satzung 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) vom 22.12.1997 
 
Auf Grund der § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Stadt Schriesheim am 26. Oktober 2005 folgende Änderungssatzung der Satzung vom 
5. Februar 2004 beschlossen: 
 
 

I. 
 

§ 2 erhält folgenden Wortlaut: 
 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 

sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder 
das von Niederschlägen aus dem Bereich bebauter oder befestigter Grundstücke 
abfließt. 

 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 

Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. 
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur 
Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen 
entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, 
Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit 
sie von der Gemeinde zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. 

 
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 

Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen 
Abwasseranlage dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder 
im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem Anschlusskanal zuführen 
(Grundleitungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer 
Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für 
Niederschlagswasser soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden. 

 
(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den 

öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichmäßigten und reduzierten 
(gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so 
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auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) 
erfolgt. 

 
 

II. 
 

§ 10 erhält folgenden Wortlaut: 
 

Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Stadt Schriesheim kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen vornehmen. 

Sie bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu 
entnehmen sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 
entsprechend. 

 
(2) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung trägt der Verpflichtete. 
 
(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der 

Verpflichtete diese unverzüglich zu beseitigen. 
 
 

III. 
 

§ 26 erhält folgenden Wortlaut: 
 

Grundstücksfläche 
 
(1) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche die der Ermittlung der 
zulässigen Nutzung zugrunde zulegen ist;  

 
2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht 

enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 30 Meter von der 
der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich 
angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze 
der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksichtigt.  

 
(2) § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleibt unberührt. 

 
 

IV. 
 

§ 31 erhält folgenden Wortlaut: 
 

Weitere Beitragspflicht 
 
(1) Vergrößert sich die Fläche eines Grundstücks, für das bereits eine Beitragspflicht 

entstanden ist oder das beitragsfrei an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossen wurde (z.B. durch Zukauf) und erhöht sich dadurch die bauliche 
Nutzbarkeit des Grundstücks, so unterliegen die zugehenden Flächen der Beitragspflicht 
nach Maßgabe des § 25, soweit für sie noch keine Beitragspflicht entstanden ist. 
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(2) Abs. 1 gilt entsprechend, soweit 
 

1. Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragspflicht bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden; 

 
2. für Grundstücksflächen die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung nach § 

31 Abs. 1 Satz 2 KAG oder nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 entfallen; 
 

3. bei beitragsfrei angeschlossenen Grundstücken oder bei Grundstücken, für die eine 
Beitragspflicht bereits entstanden ist bzw. durch Bescheid begründet worden ist, die 
bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Geschossflächenzahl oder 
Geschossfläche bzw. genehmigte höhere Geschossflächen überschritten oder eine 
größere Geschossflächenzahl oder Geschossfläche allgemein zugelassen wird 

 
 

V. 
 

§ 39 a erhält folgenden Wortlaut: 
 

Bemessungsgrundlage Niederschlagswassergebühr 
 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr gemäß § 37 Abs. 1 sind die 

bebauten und befestigten (versiegelten) Teilflächen des an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser 
unmittelbar und mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Ausgenommen 
hiervon sind Flächen, die an Zisternen mit einem Fassungsvermögen von mindestens 
4 cbm angeschlossen sind. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu 
Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht, der 
Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

 
(2) Die versiegelten Teilflächen werden in Anlehnung an die DIN 1986 mit einem Faktor 

multipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der 
Verdunstung für die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

 
a) Vollversiegelte Flächen: 

Dies sind: wasserundurchlässige Befestigungen (z. B. Standarddach, asphaltierte 
oder betonierte Fläche, fugenlose Plattenbeläge)     1,0 

 
b) Stark befestigte Flächen: 

Dies sind: wasserdurchlässige Befestigungen (z. B. Pflaster- und Plattenbeläge, in 
Sand oder Schlacke verlegt, mit wasserdurchlässigen Fugen und ähnlichem: 0,6 

 
c) Schwach versiegelte Flächen: 

Dies sind: Rasengittersteine, Splitt, Kies, Schotterflächen und ähnliches  0,2 
 
d) Gründächer mit extensiver Begrünung bei einer Schichtstärke von 8 cm   0,5 
 

Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) bis d), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit von 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 
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VI. 
 

§ 48 erhält folgenden Wortlaut. 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig i.S. von § 142 Abs. 1 der GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde überlässt; 
 
2. entgegen § 6 Abs. 1, 2 oder 4 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder 

Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die vorgeschriebenen 
Höchstwerte für einleitbares Wasser überschreitet; 

 
3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öffentliche 

Abwasseranlagen einleitet; 
 
4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende 

Vorbehandlungen in öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an ein 
öffentliches Klärwerk angeschlossen sind; 

 
5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht 

nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Stadt Schriesheim in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet; 

 
6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der Stadt 

Schriesheim herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen 
lässt; 

 
7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Stadt Schriesheim  eine 

Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine 
öffentliche Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung ändert; 

 
8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und des 

§ 17 Absätze 1 und 3 herstellt oder betreibt; 
 
9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider 

nicht rechtzeitig vornimmt; 
 
10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 

dergleichen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtung an seine 
Grundstücksentwässerungsanlagen anschließt; 

 
12. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in 

Betrieb nimmt; 
 
13 Abwasser im Sinne von § 45 Abs. 2 in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet 

ohne dies im vorgeschriebenen Frist der Stadt anzuzeigen. 
 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 45 Absätze 1 bis 3 nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 
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VII. 
 

Inkrafttreten 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2006 in Kraft. 
 
HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Schriesheim geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Schriesheim, den 27. Oktober 2005 
 
 
 
 
RIEHL 
Bürgermeister 
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